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Mitteilung des Senats vom 23. Februar 2016

Bebauungsplan 2329 für ein Gebiet in Bremen-Osterholz südlich Scholener Straße,
westlich Heiligenbergstraße, nördlich Posthauser Straße und östlich Ehlersdamm

(Bearbeitungsstand: 13. Januar 2016)

Als Grundlage der städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete Gebiet
wird der Bebauungsplan 2329 (Bearbeitungsstand: 13. Januar 2016) vorgelegt.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und
Landwirtschaft hat hierzu am 11. Februar 2016 den als Anlage beigefügten Bericht
erstattet.

Diesem Bericht ist eine Anlage beigefügt, in der die eingegangenen datengeschützten
Stellungnahmen einschließlich der hierzu abgegebenen Stellungnahmen der städti-
schen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Land-
wirtschaft enthalten sind.*)

Der Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft wird der Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt.

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft einschließlich Anlage zum
Bericht an und bittet die Stadtbürgerschaft, den Bebauungsplan 2329 für ein Gebiet
in Bremen-Osterholz südlich Scholener Straße, westlich Heiligenbergstraße, nörd-
lich Posthauser Straße und östlich Ehlersdamm (Bearbeitungsstand: 13. Januar 2016)
in Kenntnis der eingegangenen Stellungnahmen zu beschließen.

Bericht  der  städtischen  Deputation  für  Umwelt,  Bau,  Verkehr,  Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft

Bebauungsplan 2329 für ein Gebiet in Bremen-Osterholz südlich Scholener Straße,
westlich Heiligenbergstraße, nördlich Posthauser Straße und östlich Ehlersdamm

(Bearbeitungsstand: 13. Januar 2016)

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und
Landwirtschaft legt den Bebauungsplan 2329 (Bearbeitungsstand: 13. Januar 2016)
und die entsprechende Begründung vor.

A) Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

1. Planaufstellungsbeschluss

Die städtische Deputation für Bau und Verkehr hat am 27. April 2005 ei-
nen Planaufstellungsbeschluss gefasst.

1.1 Bremer Wohnungsbaukonzeption/Anwendung des § 13a BauGB (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung)

Gemäß der Bremer Wohnungsbaukonzeption von 2009/2010 ist in Bre-
men ein Nachfrageüberhang an Wohnungen festzustellen, der voraus-

–––––––
*) Die Anlage zu dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-

lung, Energie und Landwirtschaft ist nur den Abgeordneten der Stadtbürgerschaft zugänglich.
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sichtlich bis zum Jahr 2020 weiter zunehmen wird. Das Plangebiet ist ei-
ne Fläche, die gemäß der Wohnungsbaukonzeption als Wohnbauland ent-
wickelt werden soll.

Mit der BauGB-Novelle 2007, dem Gesetz zur Erleichterung von Planungs-
vorhaben  für  die  Innenentwicklung  der  Städte  vom  21.  Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316), ist zum 1. Januar 2007 insbesondere das Verfahrens-
recht der Bauleitplanung geändert und in § 13a BauGB ein Verfahren für
die Aufstellung, Änderung und Ergänzung eines Bebauungsplans der
Innenentwicklung eingeführt worden.

Die Planung stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung dar; sie be-
inhaltet eine Nutzungsänderung zur gezielten Schaffung von Baurechten
auf einer Fläche innerhalb des Siedlungsbereichs. Bei der vorliegenden
Planung liegen die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a BauGB
vor, da die geplante Wohnbebauung der Innenentwicklung dient und die
überbaubare Grundfläche weniger als 2 ha beträgt.

1.2 Anpassung der Planaufstellung

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft hat daher in der Sitzung am 5. November
2015 beschlossen, den Bebauungsplan 2329 nach § 13a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung aufzustellen.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Zum Bebauungsplan 2329 ist am 13. September 2004 vom Ortsamt Oster-
holz eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung
in einer öffentlichen Einwohnerversammlung durchgeführt worden.

Das Ergebnis dieser Beteiligung der Öffentlichkeit ist von der städtischen
Deputation für Bau und Verkehr vor Beschluss der öffentlichen Ausle-
gung behandelt worden.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 2329 ist
die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB am 19. Fe-
bruar 2004 durchgeführt worden. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist in
die Planung eingeflossen.

4. Erste öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und gleichzeitige
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB

Die städtische Deputation für Bau und Verkehr hat am 27. April 2005
beschlossen,  den  Entwurf  des  Bebauungsplans  2329  mit  Begründung
öffentlich auszulegen. Der Beirat Osterholz hat dem Planentwurf der öf-
fentlichen Auslegung zugestimmt.

Der Planentwurf mit Begründung hat vom 1. Juni 2005 bis zum 1. Juli
2005 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beim Senator für Bau, Umwelt und Ver-
kehr öffentlich ausgelegen. In der gleichen Zeit hat Gelegenheit bestan-
den, vom Entwurf des Plans mit Begründung im Ortsamt Osterholz Kennt-
nis zu nehmen.

Die öffentliche Auslegung und die Anhörung der zuständigen Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange einschließlich des Beirats Oster-
holz sind für den Bebauungsplan 2329 gleichzeitig durchgeführt worden.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unterrichtet worden.

5. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange und der ersten öffentlichen Auslegung

5.1 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange

5.1.1 Das Ortsamt Osterholz hat mit Schreiben vom 24. Juni 2005 Folgendes
mitgeteilt:

„Der Beirat Osterholz hat in seiner öffentlichen Beiratssitzung am 22. Juni
2005 anliegenden Beschluss gefasst. Ich möchte Sie bitten, diesen Be-
schluss umzusetzen:
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Gemeinsamer Beschlussvorschlag der Fraktionen der SPD, der CDU,
Bündnis 90/Die Grünen im Stadtteilbeirat Osterholz

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf 2329 (Scholener Straße)

Der Beirat Osterholz stimmt im Grundsatz dem vorgelegten Entwurf ei-
nes Bebauungsplans 2329 zu.

Die Baustraße zur Bebauung dieses bisherigen Grabelandes an der Scho-
lener Straße im Kuhkampgebiet muss nach Auffassung des Beirates aus
Rücksicht auf die Bewohner im nördlichen Kuhkampgebiet in jedem Fall
auf kürzestem Wege vom Ehlersdamm aus erfolgen.

Für den Fall, dass die St.-Petri-Stiftung als Anlieger des neuen Baugebiets
und Erwerber eines Geländestreifens davon (für den Bau einer Reithalle)
künftig eine Kindertagesstätte errichten und betreiben soll, sollte diese
gleichfalls und wunschgemäß auf dem besagten Streifen (und damit für
die Arbeitsabläufe der Stiftung optimal) errichtet werden. Die im Bebau-
ungsplan 2329 für eine Kita vorgesehene Fläche muss auf jeden Fall für
den  eventuellen  Bau  einer  kleinen  Grundschule  vorgehalten  werden,
weil nicht auszuschließen ist, dass an anderer Stelle südlich der Heer-
straße eine solche aufgrund ungesicherter Bebauung der Feldmark nicht
entstehen wird. Diese Forderung des Beirats stellt eine Minimalforderung
dar, weil die vom Beirat geforderte gemeinsame Planung von Kita und
Grundschule auf dem Eckgrundstück Ehlersdamm/Großer Kuhkamp we-
gen mangelnder Eignung des Grundstückes abgelehnt wurde.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

Es ist beabsichtigt, den Baustellenverkehr im Plangebiet über den Ehlers-
damm, von dem die Baustraße nördlich des Flurstücks 124/110 zum Plan-
gebiet abzweigen soll, abzuwickeln. Entsprechende Regelungen sollen
in Erschließungsvereinbarungen zwischen den Beteiligten getroffen wer-
den.

Die geplante Festsetzung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Ein-
richtungen“ am Wendeplatz der Scholener Straße muss erhalten bleiben,
um auch zukünftig diesen Standort für eine Nutzung durch ein Kinder-
tagesheim sichern zu können. Sofern neue künftige Entwicklungen eine
andere Nutzung dieser Fläche notwendig machen, ist gegebenenfalls eine
Änderung der Planung erforderlich.

Die erwähnte Errichtung eines Kindertagesheims durch die Stiftung St.
Petri Waisenhaus ist in der am westlichen Rand des Plangebiets ausge-
wiesenen Fläche für „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrich-
tungen“ möglich.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den Planentwurf insoweit unver-
ändert zu lassen.

5.1.2 Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) – Landesverband Bremen e. V.
teilt mit Schreiben vom 30. Mai 2005 Folgendes mit:

„Wir schlagen vor, den genannten Bebauungsplan um folgende Punkte
zu ergänzen:

In der textlichen Festsetzung Nr. 5:

. . . ein mindestens 2,50 m hoher standortheimischer Laubbaum zu pflan-
zen . . .

In der textlichen Festsetzung Nr. 6:

. . . neu versiegelter Fläche ein mindestens 2,50 m hoher standortheimi-
scher Laubbaum zu pflanzen . . .“

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

Der potenzielle Investor beabsichtigt, auf den privaten Grundstücksflächen
im Plangebiet standortheimische Laubbäume zu pflanzen. Detailfragen
werden dazu in einem städtebaulichen Vertrag geregelt, in dem der Bau-
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träger  sich  zu  den  Baumpflanzungen  verpflichtet.  Darüber  hinaus  sind
Baumpflanzungen in der öffentlichen Verkehrsfläche vorgesehen; diese
werden in einem Erschließungsvertrag geregelt. Eine Ergänzung der text-
lichen Festsetzungen ist daher nicht erforderlich.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den Planentwurf insoweit unver-
ändert zu lassen.

5.1.3 Die Architektenkammer Bremen teilt mit Schreiben vom 27. Juni 2005
Folgendes mit:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Anhörung unseres Ausschusses für Städtebau und Umweltplanung
nehmen wir zu dem oben angegebenen Bebauungsplan aus städtebau-
licher und landschaftsplanerischer Sicht wie folgt Stellung.

Es wird begrüßt, dass durch den vorgelegten Bebauungsplan Flächen ei-
ner wohnbaulichen Nutzung zugefuhrt werden sollen, die sich sehr gut in
den vorhandenen Siedlungsbereich einfügen. Die getroffenen Festsetzun-
gen sind grundsätzlich gut geeignet, die neuen Siedlungsflächen in die
bestehenden Strukturen einzufügen.

Es wird jedoch angeregt, anstelle der vorgesehenen Festsetzung eines
,reinen Wohngebiets’ (WR) ein ,allgemeines Wohngebiet’ (WA) festzu-
setzen. Dementsprechend findet es keine Zustimmung, dass die in § 3
Abs.  2  BauNVO  aufgeführten  ausnahmsweise  zulässigen  Nutzungen
(Nr. 1 Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung
des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen sowie kleine
Betriebe des Beherbergungsgewerbes; Nr. 2 Anlagen für soziale Zwecke
sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für
kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke), welche in
einem WA allgemein zulässig sind, ausgeschlossen werden. Die in der
Begründung enthaltene Argumentation, dass diese Nutzungen ,den auf
das Wohnen orientierten Gebietscharakter stören (würden)’, muss wider-
sprochen werden. Diese Nutzungen werden ausdrücklich vom Bundes-
gesetzgeber als ,vereinbar’ mit einer Wohnnutzung gesehen, da sie in
den entsprechenden § 3 (WR) und § 4 (WA) aufgeführt sind. Vielmehr
bieten diese Nutzungen die Möglichkeit, auch wohnortnahe Erwerbs-
möglichkeiten  (beispielsweise  für  Tagesmütter)  oder  kurzwegige  Ein-
kaufsmöglichkeiten (z. B. Backwaren  und Zeitungsverkauf) zu schaffen.
Es wird dringend angeregt, vor dem Hintergrund der zunehmend pro-
pagierten Nutzungsdurchmischung von Stadtquartieren die Festsetzung
zur Art der baulichen Nutzung zu überdenken und umzusetzen.

Weiterhin werden folgende Anregungen gegeben:

Für die östliche Fläche für Gemeinbedarf ist laut Begründung eine First-
höhe von 11 m vorgesehen. Diese fehlt in der Planzeichnung jedoch als
verbindliche Festsetzung.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Planung sollten die Zweckbestim-
mungen der jeweiligen Flächen für Gemeinbedarf in der Planzeichnung
(zeichnerischer Teil und Planzeichenerklärung) ergänzt werden. In die-
sem Zusammenhang sollte auch das korrekte Symbol der Planzeichen-
erklärung in die Planzeichenerklärung (PlanzV) aufgenommen werden.

Es wird angeregt, die Titulierung ,zeichnerische Festsetzungen’ zu korri-
gieren, da es sich laut geltender PlanzV um die ,Erklärung der Planzei-
chen’ handelt. Der Bebauungsplan besteht üblicherweise aus Planzeich-
nung und Begründung, wobei die Planzeichnung ihrerseits aus einem
zeichnerischen Teil und den ergänzenden textlichen und gegebenenfalls
gestalterischen Festsetzungen besteht. Bei den in der Planzeichnung un-
ter ,sonstige Festsetzungen, aufgeführten Planzeichen handelt es sich ent-
sprechend Nr. 15.3 PlanzV um ,sonstige Planzeichen’, dies ist zu korri-
gieren.

Die Widmung der ,mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden
Flächen’ ist von der Planzeichenerklärung zu trennen und unter ,textli-
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che Festsetzungen’ aufzuführen. Entsprechend aktueller Rechtsprechung
ist es zum Vollzug der hier beabsichtigten Regelungen erforderlich, diese
als ,textliche Festsetzungen’ zu fassen.

Für die westliche ,Fläche für Gemeinbedarf’, welche laut Begründung
der Unterbringung einer Reit- und Mehrzweckhalle dienen soll, wird an-
geregt, die überbaubare Grundstücksfläche bis an den westlichen Gel-
tungsbereich heranzuführen. Da diese Fläche von dem dort gelegenen
Waisenhaus übernommen werden soll, wäre eine bessere Nutzung im
Zusammenhang mit dem dortigen Gebäudebestand möglich.

Im Hinblick auf die Belange des Immissionsschutzes bitten wir zu prüfen,
ob es durch die geplante Reit- und Mehrzweckfläche auf der westlichen
Teilfläche des Plangebiets zu Immissionsschutzkonflikten (Schall, Staub
etc.) mit der östlich anschließenden Wohnbebauung kommt bzw. welche
Maßnahmen zur Vermeidung vorgesehen sind (gegebenenfalls Pflaster-
materialien, Gebäudeanordnung). Die Begründung sollte entsprechend
ergänzt werden.

Abschließend erlauben wir uns den Hinweis, dass eine Zusammenlegung
der Beteiligungsschritte gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB formal nicht
möglich ist. Entsprechend § 4a Abs. 2 BauGB kann ,die Unterrichtung
nach § 3 Abs. 1 (. . .) gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4 Abs. 1, die
Auslegung nach § 3 Abs. 2 kann gleichzeitig mit der Einholung der Stel-
lungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden’. Entsprechende Aus-
führungen und Erläuterungen sind auch dem Muster-Einführungserlass
zum Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Euro-
parechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) auf Seite 48 f. sowie der Be-
gründung zum EAG  – Bau Teil B (3. Juni 2003, Seite 22 f.) zu entneh-
men.“

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt dazu folgende Stellungnahme ab:

• Zu der Festsetzung „allgemeines Wohngebiet“ statt „reines Wohn-
gebiet“

Der Anregung wird gefolgt; im Bebauungsplanentwurf wird für die
Wohnbauflächen „allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt.

• Zur Firsthöhenbegrenzung für die östliche Gemeinbedarfsfläche an der
Scholener Straße

Der Anregung wird durch Aufnahme einer Firsthöhenbegrenzung auf
11 m gefolgt.

• Zum Planzeichen für Gemeinbedarf

Die Planzeichen für den Gemeinbedarf sind korrekt und entsprechen
der Planzeichenverordnung.

• Zur Bezeichnung „sonstige Festsetzungen“

Die Bezeichnung „sonstige Festsetzungen“ in dem Gliederungspunkt
„zeichnerische Festsetzungen“ der Legende des Planentwurfs bezieht
sich auf den Planinhalt – also auf die Festsetzungen und nicht auf die
Planzeichen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.

• Zu den „Geh-, Fahr- und Leitungsrechten“

Geh- Fahr- und Leitungsrechte sind nicht in den textlichen Festsetzun-
gen zu regeln, denn es handelt sich um die Festsetzung von Flächen
für diese Rechte.

• Zu Baugrenzen in der westlichen Gemeinbedarfsfläche

Die Festsetzung der Bauzone in der westlichen Gemeinbedarfsfläche
wird entsprechend dem vorhandenen Baumbestand verkleinert.

• Zu  Immissionskonflikten  zwischen  westlicher  Gemeinbedarfsfläche
und geplanter Wohnbebauung

Nennenswerte Immissionskonflikte zwischen westlicher Gemeinbe-
darfsfläche und geplanter Wohnbebauung sind nicht zu erwarten. Spe-
zielle Festsetzungen hierfür sind somit nicht erforderlich.
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• Zu den Hinweisen zum Verfahrensablauf nach dem BauGB 2004

Zum Planentwurf hat im Februar 2004 eine Grobabstimmung in Form
eines  Erörterungstermins  stattgefunden;  dieser  Scopingtermin  ent-
sprach  dem  neuen  §  4  Abs.  1  des  Baugesetzbuchs,  das  am  20.  Juli
2004 in Kraft getreten ist. Bei der anschließenden Beteiligung der Be-
hörden und Träger gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Mai 2005 ist auch der
§ 4 Abs. 1 (frühzeitige Behördenbeteiligung) erwähnt worden, um die-
sen Gelegenheit zu geben, sich gegebenenfalls nochmals oder erst-
malig zu äußern (Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung). Eine gleichzei-
tige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB hat damit nicht stattge-
funden.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den Planentwurf – wie oben dar-
gestellt – zu ändern und im Übrigen unverändert zu lassen.

5.1.4 Darüber hinaus haben weitere Behörden und sonstige Träger öffentlicher
Belange Hinweise vorgebracht, die zu Ergänzungen der Planzeichnung
und der Begründung geführt haben. Auf den Gliederungspunkt 7 dieses
Berichts wird verwiesen.

5.1.5 Nach Klärung bestimmter Fragen haben die übrigen Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gegen die Planung keine Einwendun-
gen.

5.2 Ergebnis der öffentlichen Auslegung/Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Anlässlich der öffentlichen Auslegung sind Stellungnahmen von privaten
Einwendenden eingegangen. Diese Stellungnahmen sowie die dazu ab-
gegebenen Stellungnahmen der städtischen Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft sind in der An-
lage zu diesem Bericht aufgeführt. Hierauf wird verwiesen.

6. Änderungen bzw. Ergänzungen des Planentwurfs und der Begründung
nach der ersten öffentlichen Auslegung

Im Rahmen der Grundstücksausschreibung im Anschluss an die erste öf-
fentliche Auslegung konnte kein Erwerber gefunden werden, der die Flä-
chen bebauen wollte, sodass diese weiterhin brach lagen. Erst nach einer
erneuten Grundstücksausschreibung im Jahr 2014 konnten die Flächen
an einen Bauträger veräußert werden. Dieser beabsichtigt jetzt möglichst
zeitnah das Plangebiet zu einem Wohnquartier mit insgesamt 77 Reihen-
und Doppelhäusern zu entwickeln.

Infolge dieser geänderten städtebaulichen Konzeption sind der Planent-
wurf und die Begründung nach der ersten öffentlichen Auslegung und
der gleichzeitig durchgeführten Behördenbeteiligung überarbeitet und
ergänzt worden.

Im Einzelnen sind der Planentwurf und die Begründung wie folgt geän-
dert oder ergänzt worden:

6.1 Änderungen bzw. Ergänzungen des Planentwurfs

Der Planentwurf ist neben geringfügigen redaktionellen Änderungen ins-
besondere aufgrund der geänderten städtebaulichen Konzeption geän-
dert bzw. angepasst worden, u. a.

• wird im Planentwurf allgemeines Wohngebiet (WA) anstelle von rei-
nem Wohngebiet (WR) festgesetzt,

• wird keine Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt; die Flächen innerhalb
der Bauzonen sind voll überbaubar,

• sind die Bauzonen im Wohngebiet verändert worden,

• wird in der östlichen Gemeinbedarfsfläche (KTH) eine Firsthöhe als
Höchstmaß festgesetzt,

• sind die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sowie die Verkehrsfläche der
geänderten städtebaulichen Konzeption angepasst worden.
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Der beigefügte Planentwurf (Bearbeitungsstand: 1. Oktober 2015) ent-
hält die vorgenannten Ergänzungen und Änderungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den vorgenannten Planänderungen
bzw. -ergänzungen zuzustimmen.

6.2 Änderungen bzw. Ergänzungen der Begründung

Aufgrund der vorgenannten Planänderungen oder -ergänzungen und wei-
terer Hinweise im Rahmen der Behördenbeteiligung wurde die Begrün-
dung entsprechend überarbeitet.

Die beigefügte Begründung (Bearbeitungsstand: 1. Oktober 2015) ent-
hält die vorgenannten Änderungen und Ergänzungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der geänderten bzw. ergänzten
Begründung zuzustimmen.

7. Zweite öffentliche Auslegung

Durch die nach der ersten öffentlichen Auslegung erfolgten Planände-
rungen wurde eine erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs er-
forderlich.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft hat am 5. November 2015 beschlossen, dass
der Entwurf des Bebauungsplans 2329 (Bearbeitungsstand: 1. Oktober
2015) einschließlich Begründung aufgrund der nach der ersten öffentli-
chen Auslegung erfolgten Planänderungen gemäß § 4a Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen ist (zweite öffent-
liche Auslegung).

Der Bebauungsplanentwurf 2329 (Bearbeitungsstand: 1. Oktober 2015)
hat in der Zeit vom 23. November 2015 bis 23. Dezember 2015 gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr erneut öffent-
lich ausgelegen. Gleichzeitig hat im Ortsamt Osterholz Gelegenheit be-
standen, vom Planentwurf einschließlich Begründung Kenntnis zu neh-
men.

Die bei der Aufstellung des Bebauungsplans 2329 bzw. im Rahmen der
ersten öffentlichen Auslegung beteiligten Träger öffentlicher Belange sind
über den geänderten Planentwurf einschließlich Begründung sowie über
die zweite öffentliche Auslegung unterrichtet worden.

8. Ergebnis der zweiten öffentlichen Auslegung/erneuten Trägerbeteiligung

8.1 Ergebnis der erneuten Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Das Ortsamt Osterholz hat mit Schreiben vom 20. November 2015 Fol-
gendes mitgeteilt:

„Der Beirat möge beschließen:

Stellungnahme zu den Bebauungsplänen 2329 und 2461 (Planungsstand
gemäß Vorstellung vom 16. November 2015)

Hinsichtlich der konkreten Festsetzungen weist der Beirat für den Be-
bauungsplan 2329 auf die notwendige Erhaltung der Gemeinbedarfsfläche
für einen Kindergarten bzw. eine kleine Grundschule hin. Bereits heute
haben die Grundschulen Osterholz, Pfälzer Weg und Andernacher Stra-
ße eine hohe Auslastung. Im Zuge der Neubauaktivität sind weitere Fa-
milien mit kleinen Kindern zu erwarten. Der Beirat verweist in diesem
Zusammenhang auch auf seinen Beschluss vom 22. Juni 2005. Die vorge-
schlagenen Überwegungsrechte und Wegeverbindungen – beispielsweise
der Fußweg entlang des Holter Fleets – werden ausdrücklich begrüßt.
Die vorgesehene Baustraße entlang des Holter Fleets darf den vorhande-
nen Baumbestand nicht gefährden. Außerdem ist für einen angemesse-
nen Lärmschutz entlang des Kindergartens (St. Petri/Ehlersdamm) und
dessen Freifläche Sorge zu tragen. Die Freiflächennutzung durch die Kin-
der des Kindergartens muss ohne Einschränkungen weiter möglich sein.“
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Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft gibt hierzu folgende Stellungnahme ab:

Dem Hinweis des Beirats, die im Nordosten gelegene Gemeinbedarfs-
fläche als Einrichtung zur Kinderbetreuung (Kindergarten oder Schule)
zu erhalten, wurde planerisch entsprochen. Dieses städtische Grundstück
bleibt als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozi-
alen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ bestehen.

Außerhalb des Geltungsbereichs soll für den Baustellenverkehr zwischen
dem Ehlersdamm und dem südwestlichen Randbereich des Plangebiets –
südlich des Kindergartens der St. Petri Waisenhaustiftung – eine Bau-
straße gebaut werden. Hierfür werden keine nach der Baumschutzver-
ordnung geschützten Bäume gefällt. Lediglich fünf nicht der Verordnung
unterliegenden Bäume müssen entfernt werden. Es gibt bereits vertrag-
liche Regelungen zwischen der Stiftung und dem Erschließungsträger, in
denen Einzelheiten zur Sicherung der Abgrenzung zwischen der Bau-
straße und dem Grundstück des Kindergartens getroffen wurden.

Nach Abschluss der Bauarbeiten bleibt die hergestellte Asphaltdecke als
öffentlicher Fuß- und Radweg innerhalb der Grünanlage erhalten.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den Plan unverändert zu lassen.

8.2 Im Rahmen der zweiten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans 2329
haben einige Träger öffentlicher Belange Hinweise vorgebracht, die zu
redaktionellen Änderungen bzw. Ergänzungen des Planentwurfs und der
Begründung geführt haben. Die übrigen Träger öffentlicher Belange ha-
ben gegen die Planung keine Einwendungen geltend gemacht.

Zu den vorgenommenen Änderungen wird auf den Gliederungspunkt 9
dieses Berichts verwiesen.

8.3 Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung

Die  Einwendenden,  die  anlässlich  der  ersten  öffentlichen  Auslegung
Stellungnahmen vorgetragen haben, wurden über die zweite öffentliche
Auslegung und den darin enthaltenen Änderungen des Planentwurfs und
der Begründung informiert.

Anlässlich der zweiten öffentlichen Auslegung sind Stellungnahmen von
privaten Einwendenden nicht eingegangen.

9. Planänderungen und Änderungen der Begründung

9.1 Änderungen des Planentwurfs

Der Planentwurf ist nach der zweiten öffentlichen Auslegung wie folgt
geändert worden:

Unter „sonstige Festsetzungen“ wird das Leitungsrecht zu 2. um die For-
mulierung „Fahrrechte zugunsten der Stadtgemeinde Bremen“ ergänzt.

Die Zweckbestimmung der östlich gelegenen öffentlichen Grünfläche wird
geändert. Statt „Gewässer“ heißt die Zweckbestimmung „Regenrück-
haltung von Niederschlagswasser“.

Der beigefügte Planentwurf (Bearbeitungsstand: 13. Januar 2016) enthält
die vorgenannten Änderungen bzw. Ergänzungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den vorgenannten Planänderun-
gen bzw. Ergänzungen zuzustimmen.

9.2 Änderungen der Begründung nach der zweiten öffentlichen Auslegung

Die Begründung wurde aufgrund der vorgenannten Planänderungen bzw.
Ergänzungen im Rahmen der Behördenbeteiligung entsprechend ange-
passt und redaktionell überarbeitet. Die beigefügte Begründung (Bearbei-
tungsstand: 13. Januar 2016) enthält die vorgenannten Änderungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der geänderten bzw. ergänzten
Begründung zuzustimmen.
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10. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3
BauGB

Da aufgrund der erfolgten Planänderungen bzw. -ergänzungen die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden, kann gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4
BauGB die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder
Ergänzung betroffene Öffentlichkeit beschränkt werden.

Die vorgenannten Änderungen/Ergänzungen berücksichtigen die im Rah-
men der Behördenbeteiligung vorgetragenen Hinweise. Abwägungsrele-
vante neue Erkenntnisse und Inhalte haben sich dadurch nicht ergeben.

Die Planänderungen wurden mit den davon berührten Behörden sowie
dem potenziellen Investor einvernehmlich abgestimmt. Auf eine Einho-
lung von weiteren Stellungnahmen der Öffentlichkeit kann verzichtet wer-
den, da diese von den Planänderungen nicht betroffen ist.

Daher wird von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a BauGB
abgesehen.

B) Stellungnahme des Beirats

Der Beirat Osterholz hat dem Bebauungsplanentwurf in seiner Sitzung am 16. No-
vember 2015 zugestimmt.

Dem Ortsamt Osterholz wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie über
die Zusammenarbeit der Beiräte und Ortsämter mit dem Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr in Bauangelegenheiten vom 1. Mai 2003 übersandt.

C) Beschluss

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft, den Bebauungs-
plan 2329 für ein Gebiet in Bremen-Osterholz südlich Scholener Straße, westlich
Heiligenbergstraße, nördlich Posthauser Straße und östlich Ehlersdamm (Bear-
beitungsstand: 13. Januar 2016) in Kenntnis der eingegangenen Stellungnah-
men und ihrer empfohlenen Behandlung (Anlage zum Bericht) zu beschließen.

Dr. Joachim Lohse Jürgen Pohlmann

   (Vorsitzender)         (Sprecher)

Begründung zum Bebauungsplan 2329 für ein Gebiet in Bremen-Osterholz südlich
Scholener Straße, westlich Heiligenbergstraße, nördlich Posthauser Straße und öst-
lich Ehlersdamm

(Bearbeitungsstand: 13. Januar 2016)

A) Plangebiet

Das ca. 3,4 ha große Plangebiet liegt im Stadtteil Osterholz, Ortsteil Osterholz.

B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes

1. Entwicklung und Zustand

Das Plangebiet liegt am südlichen Ende der Scholener Straße, die über die
Sudwalder Straße an den Ehlersdamm angebunden ist. Die Straße endet in
einer Wendeanlage. Die daran angrenzenden Flächen liegen brach und
wurden viele Jahre als Grabelandparzellen genutzt. Im Westen grenzt das
Grundstück der Stiftung St. Petri Waisenhaus an das Plangebiet. Im öst-
lichen Teil des Plangebiets liegt eine öffentliche Grünanlage mit Wegen,
die die Wohngebiete an der Scholener Straße, Heiligenbergstraße und die
Kuhkampsiedlung miteinander verbinden. Im Süden durchfließt das Holter
Fleet das Plangebiet.

2. Geltendes Planungsrecht

Der Flächennutzungsplan Bremen (FNP) stellt für das Plangebiet Wohnbau-
flächen mit dem Planungserfordernis dar, die Bauflächen mit ihren Grün-
funktionen zu sichern (Grünschraffur).
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Der Bebauungsplan 630 – rechtskräftig seit 23. Februar 1967 – setzt für das
Plangebiet Flächen für den Gemeinbedarf (Schule, Kindertagesstätte), öf-
fentliche Grünfläche und öffentliche Verkehrsfläche fest.

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans

Auf den unbebauten, ca. 17 700 m² großen Wohnbauflächen sollen Ein-
familienhäuser errichtet werden. Diese städtische Fläche ist im Rahmen ei-
ner Grundstücksausschreibung an einen Bauträger veräußert worden, der
dort entsprechend dem städtebaulichen Entwurf ein Wohnquartier mit ins-
gesamt 77 Reihen- und Doppelhäusern realisieren will. 25 % der Wohnein-
heiten werden im geförderten Wohnungsbau entstehen. Die bislang feh-
lende Erschließung des Baugebiets erfolgt zukünftig über eine Verlänge-
rung der Scholener Straße in Richtung Süden als Ringstraße.

Städtebaulicher Entwurf Baugebiet Scholener Straße: 

 

Ehlersdamm 
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Mit der Errichtung von Einfamilienhäusern verfolgt die Planung – im Sinne
des § 1 Abs. 6 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) – das Ziel, der vermehrten
Nachfrage nach Wohnraum in städtebaulich integrierten Lagen nachzu-
kommen. Die Planung entspricht dem Ziel der Innenentwicklung. Gemäß
der Wohnungsbaukonzeption Bremen sollen für den Wohnungsbau Flächen
in der Nähe zu attraktiven Erholungsräumen besonders berücksichtigt wer-
den. Mit der Bebauung dieser Flächen in der Nähe der Osterholzer Feld-
mark entspricht die Planung der Wohnungsbaukonzeption.

Im westlichen Randbereich des Plangebiets befindet sich eine Reit- und
Mehrzweckhalle der Stiftung St. Petri Waisenhaus und eine daran angren-
zende, nicht bebaute ca. 6 000 m² große Grünfläche. Die gesamte Fläche
soll als Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt werden.

Die im östlichen Bereich des Planentwurfs liegende Wiese bleibt als öffent-
liche Grünanlage bestehen. Das Spielen von Kindern ist hier erwünscht.

Das Holter Fleet wird Teil einer öffentlichen Grünanlage, die aufseiten des
Wohngebiets ausgebaut und um eine neue Wegeverbindung nördlich des
Fleets zum Ehlersdamm ergänzt wird.

Im nordöstlichen Planbereich wird eine städtische Fläche als „Fläche für
sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzt.

Das geltende Planungsrecht (Bebauungsplanlan 603) steht den genannten
Zielen insoweit entgegen, als dass dieser Bebauungsplan für das Plangebiet
eine Gemeinbedarfsfläche für einen Schulneubau festsetzt. Da dieses Er-
fordernis nicht mehr besteht, andererseits aber Flächen für den Wohnungs-
bau benötigt werden, soll das Planungsrecht entsprechend der dargelegten
Planungsziele geändert werden.

Aufgrund der geringen Plangebietsgröße und der Überplanung einer bereits
beplanten Fläche (Bebauungsplan 630) ist die Aufstellung des Bebauungs-
plans gemäß § 13a BauGB („Bebauungspläne der Innenentwicklung“) vor-
gesehen. Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (Einwohnerversamm-
lung) sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung wurden durchgeführt.

C) Planinhalt

1. Art der baulichen Nutzung

Die Umgebung des Plangebiets ist durch die Wohnnutzung der angrenzen-
den Kuhkampsiedlung geprägt. Mit der Festsetzung von allgemeinem Wohn-
gebiet (WA) wird die vorhandene Wohnbebauung der umgebenden Sied-
lungsbereiche im Plangebiet fortgeführt.

2. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen, Baulinien

Für das allgemeine Wohngebiet wird eine zweigeschossige offene Bauwei-
se festgesetzt. Diese ermöglicht eine Bebauung mit den geplanten Doppel-
und Reihenhäusern.

Im allgemeinen Wohngebiet wird keine Grundflächenzahl festgesetzt. Die
überbaubaren Grundstücksflächen sind voll überbaubar. Die festgesetzten
Baugrenzen und die Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
wurden so bemessen, dass die in § 17 Abs. 1 BauNVO genannten Ober-
grenzen für allgemeine Wohngebiete eingehalten werden. Diese Festset-
zung ermöglicht die Umsetzung des städtebaulichen Entwurfs, der der Pla-
nung zugrunde liegt. Dieser geht von einem geschlossenen Siedlungsbild
aus, das zwar in einzelnen Bauabschnitten, aber insgesamt durch den Bau-
träger als eine Baumaßnahme errichtet wird. Die Baugrenzen wurden so
festgesetzt, dass sie dem Entwurf entsprechen. Zusätzlich können außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen Wintergärten und Terrassen
bis zu einer Tiefe von 3 m zugelassen werden. Die Gebäudehöhe wird mit
der Festsetzung einer Firsthöhe (Firsthöhe maximal 11 m) begrenzt. Damit
soll  das  einheitliche  Siedlungsbild  gewahrt  werden.  Die  überbaubaren
Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert.

Baulinien werden dort festgesetzt, wo die Umsetzung der städtebaulichen
Konzeption die festgesetzten Baulinien erfordern.
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Nebenanlagen, soweit sie Gebäude im Sinne der Bremischen Landesbau-
ordnung (BremLBO) sind sowie Garagen und Stellplätze sind außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen gemäß der textlichen Festsetzung
Nr. 4 nur in den dafür festgesetzten Flächen zulässig. Hierdurch soll die
Realisierung dieser baulichen Anlagen städtebaulich geordnet und begrenzt
werden.

3. Flächen für den Gemeinbedarf

Ein im Eigentum der Stiftung St. Petri Waisenhaus befindliches Grundstück
im westlichen Bereich des Plangebiets, das als Reit- und Mehrzweckhalle
durch die Stiftung genutzt wird, wird als Gemeinbedarfsfläche mit der
Zweckbestimmung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtun-
gen“ festgesetzt.

Ebenso wird eine städtische Fläche im nordöstlichen Randbereich des Plan-
gebiets an der Scholener Straße als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweck-
bestimmung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“
festgesetzt. Hier können Betreuungsangebote für Kinder geschaffen wer-
den.

Auf den Flächen für den Gemeinbedarf gilt eine GRZ von 0,3, zwei Voll-
geschosse und eine Firsthöhe von 11 m als Höchstmaß. Mit diesen Festset-
zungen wird sich die Bebauung in Dichte und Höhe städtebaulich in die
umgebende Bebauung einfügen.

4. Verkehrsflächen

Das neue Wohngebiet sowie die Gemeinbedarfsfläche im nordöstlichen Teil
des Geltungsbereichs werden über die Scholener Straße an das Stadtstra-
ßennetz angebunden. Die innere Erschließung ist für den Wohnanlieger-
verkehr bemessen. Hier werden auch die notwendigen öffentlichen Stell-
plätze eingerichtet. Die Gemeindarfsfläche der Stiftung St. Petri Waisen-
haus im westlichen Teil des Geltungsbereichs wird über das bestehende
Grundstück der Stiftung vom Ehlersdamm aus erschlossen.

Um das Wohngebiet an die Grünflächen des südlich gelegenen Holter Fleets
anzubinden, wird eine „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung“ für
Fußgänger und Radfahrer festgesetzt.

Das  neue  Wohngebiet  ist  durch  den  öffentlichen  Personennahverkehr
(ÖPNV) über die Buslinie 37 erreichbar. Über diese Linie besteht Anschluss
an das Bremer Stadtbus- und Straßenbahnnetz.

5. Grünflächen

Die als öffentliche Grünflächen mit ihren jeweiligen Zweckbestimmungen
festgesetzten Grünflächen bieten Möglichkeiten für Spiel und Erholung im
Wohngebiet. Sie enthalten Wege, Gehölze und Gewässer (Holter Fleet) und
verbinden das Plangebiet mit den angrenzenden Wohnquartieren an der
Heiligenbergstraße, Posthauser Straße und Scholener Straße.

Nördlich des in der öffentlichen Grünanlage verlaufenden Holter Fleets soll
ein Unterhaltungsweg für den Deichverband am rechten Weserufer ange-
legt werden.

Innerhalb der Grünfläche wird eine Teilfläche als Regenrückhaltefläche aus-
gebaut. Einzelheiten zur Lage, zur Gestaltung und zur Unterhaltung wer-
den in dem Erschließungsvertrag mit dem Investor geregelt.

Für die gedrosselte Einleitung des Niederschlagswassers in das Holter Fleet
ist ein wasserbehördliches Genehmigungsverfahren erforderlich. Für die-
ses Verfahren sind die Rückhaltekapazitäten für das Niederschlagswasser
im Baugebiet nachzuweisen.

6. Sonstige Festsetzungen

Der bestehende Fußweg im nördlichen Teil des Geltungsbereichs, der rück-
wärtig die Gärten der Häuser an der Westseite der Scholener Straße er-
schließt und als Zuwegung zur Pferdeweide der St. Petri Waisenhausstiftung
führt,  soll  auch  zukünftig  diese  Verbindungsfunktion  erfüllen.  Zu  des-
sen Sicherung und zur Erschließung und Versorgung der neuen Baugrund-
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stücke werden hierfür „Geh-, Radfahr- und Leitungsrechte zugunsten der
Eigentümer der angrenzenden Grundstücke und der Allgemeinheit“ fest-
gesetzt. Hierdurch soll eine öffentliche Wegeverbindung zwischen dem
neuen Wohngebiet und den angrenzenden Grundstücken sichergestellt und
somit eine gute, autoverkehrsfreie Vernetzung des Baugebiets mit der Um-
gebung geschaffen werden.

Zwei Häuserzeilen im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs werden über
eine private Zuwegung erschlossen. Zur rechtlichen Absicherung dieser
Erschließung wird auch hier eine Fläche festgesetzt, die mit „Geh-, Fahr-
und Leitungsrechten zugunsten der Eigentümer der angrenzenden Grund-
stücke“ zu belasten ist. Da dieser Weg auch als öffentlicher Verbindungs-
weg für Fußgänger und Radfahrer in die östlich angrenzende öffentliche
Grünfläche genutzt werden soll, ist diese Fläche außerdem mit „Geh- und
Radfahrrechten zugunsten der Stadtgemeinde Bremen“ im Bebauungsplan
festgesetzt.

Um die das Ortsbild prägenden Bäume zu sichern, enthält der Bebauungs-
plan zeichnerische Festsetzungen zum Erhalt bestehender Bäume. Auf
Grundlage eines Baumgutachtens wurden zwei Bäume zur Erhaltung fest-
gesetzt. Die Bäume fallen unter die Baumschutzverordnung und sind nach
Abgang zu ersetzen.

7. Textliche Festsetzungen

Zur Schaffung eines weitestgehend homogenen Ortsbilds und zur Beibe-
haltung des grünen Charakters enthält der Bebauungsplan in der textli-
chen Festsetzung Nr. 6 Gestaltungsfestsetzungen zur Einfriedung der Bau-
grundstücke. So sind Einfriedungen von Baugrundstücken zu öffentlichen
Flächen nur als Hecken oder als Strauchpflanzen aus heimischen Arten
auszubilden. Zu den angrenzenden Erschließungswegen ist die Pflanzung
nur in einem Abstand von mindestens 0,5 m zur Grundstücksgrenze zuläs-
sig. Zäune sind zu den öffentlichen Flächen nur verdeckt durch Hecken
oder Strauchpflanzungen zulässig.

8. Lärmimmissionen

Auf das Plangebiet wirken Verkehrslärmimmissionen durch Straßen- und
Schienenlärm ein, die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans
schalltechnisch untersucht worden sind (Bonk-Maire-Hoppmann, Garbsen
2005 und 2015) und unter „D) Umweltbelange“ beschrieben und bewertet
werden.

9. Kampfmittel, Altlasten

Der Planbereich ist im Hinblick auf Kampfmittel luftbildmäßig kontrolliert
worden. Danach muss dort mit Kampfmitteln gerechnet werden. Vor Auf-
nahme der planmäßigen Nutzung ist in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Stellen eine Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen.

Für das Vorhandensein von Altlasten und/oder schädlichen Bodenverän-
derungen liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, sodass ein Nutzungs-
konflikt mit der zukünftigen Wohnbebauung nicht zu erkennen ist.

10. Hinweise

Im Plangebiet befinden sich nach der Baumschutzverordnung geschützte
Bäume. Die Bestimmungen der Baumschutzverordnung finden Anwendung.

Das Plangebiet ist als archäologisches Fundgebiet bekannt. Damit sie nicht
im Zuge von Erdarbeiten unbemerkt zerstört werden, soll dem Landes-
archäologen Gelegenheit eingeräumt werden, sämtliche Erdarbeiten in dem
Gebiet zu beobachten und tatsächlich auftauchende Befunde zu untersu-
chen und zu dokumentieren. Durch entsprechenden Hinweis ist die Betei-
ligung des Landesarchäologen bei Erdarbeiten sichergestellt.

D) Umweltbelange

Bei der vorliegenden Planung liegen die Voraussetzungen zur Anwendung des
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) vor, da die geplante Wohn-
bebauung der Innenentwicklung dient und diese über eine zulässige Grundflä-
che im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als 20 000 m² verfügt. Die
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Anwendung des § 13a BauGB ist auch möglich, da mit dem Bebauungsplan
keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach
der Anlage 1 zum UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz) bzw. nach Lan-
desgesetz unterliegen, vorbereitet oder begründet wird. Es bestehen auch keine
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB ge-
nannten Schutzgüter.

Im Planverfahren nach § 13a BauGB kann von einer Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB sowie vom Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informati-
onen verfügbar sind, abgesehen werden, wenn die festgesetzte überbaubare
Grundfläche weniger als 20 000 m² beträgt. Dies ist bei dem Bebauungsplan 2329
der Fall; die errechnete Grundfläche liegt unter Berücksichtigung der Baugrenzen
und der Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen unter 10 000 m².
Deshalb konnte auf eine Umweltprüfung verzichtet werden. Gleichwohl wer-
den die für die geplante Bebauung relevanten Belange des Umweltschutzes nach-
folgend dargestellt. Ein Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft ist ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht notwendig.

Für die Belange des Umweltschutzes wurden folgende Unterlagen herangezo-
gen, die eine Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen darstellen:

• Untersuchungen im Bereich des Bebauungsplangebiets 2329

Ergebniskurzbericht

ifab – Ingenieurbüro für Altlasten und Bodenschutz, Bremen, März 2004;

• „Schalltechnische Untersuchung“ Bonk-Maire-Hoppmann“ vom 23. Au-
gust 2005/ergänzt 24. Juni 2015;

• Abschlussbericht und Erschließungskonzept ab Scholener Straße

BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner, Mai 2013;

• Fachbeitrag Fledermäuse

Ingenieurbüro Plan Natura, Manfred Tillmann, Stuhr, Oktober 2015;

• Avifaunistisches Gutachten

Brutvögel im Geltungsbereich des Bebauungsplans 2329

PD Dr. Klaus Handke, Ganderkesee, Oktober 2015.

a) Natur und Landschaft, Landschaftsbild und Erholung

Das Plangebiet liegt innerhalb des Stadtgebiets von Bremen im Stadtteil
Osterholz und ist dem besiedelten Bereich zuzuordnen. Die Flächen im Plan-
gebiet sind mit Ausnahme der bestehenden Reit- und Mehrzweckhalle der
Stiftung St. Petri Waisenhaus im nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs
unbebaut und wurden früher als Grabelandparzellen genutzt. Der größte
Teil des unbebauten Bereichs besteht heute aus Brombeerpflanzungen, Obst-
gehölzen, Ziersträuchern und kleineren Bäumen. Sie bilden eingestreut
vertikale Strukturelemente aus.

Durch die geplante Bebauung erfolgt insofern eine Veränderung des Land-
schaftsbilds, als dass auf bisher unbebauten Flächen Einfamilienhäuser er-
richtet werden. Die östlich an das Baugebiet angrenzende Wiese wird grün-
planerisch aufgewertet und ausgebaut. An der Nordseite des Holter Fleets
wird auf öffentlichen Grünflächen eine neu entstehende Böschung mit Busch-
werk bepflanzt, sodass die Eingriffe in Natur und Landschaft zum Teil aus-
geglichen  werden  können.  Die  zukünftige  Durchlässigkeit  des  Gebiets
zwischen der Scholener Straße und dem Holter Fleet und von dort mit der
Anbindung eines Fußwegs in Richtung Westen zum Ehlersdamm und in
Richtung Osten bis zur Spielwiese verbessert die Vernetzung der Wegebe-
ziehungen gegenüber der heutigen Situation. Außerdem bleiben die erhal-
tenswerten und ortsbildprägenden Bäume, die sich auf öffentlichen Flä-
chen befinden, erhalten. Insofern sind nur geringe nachteilige Umweltaus-
wirkungen auf die Natur und das Landschaftsbild sowie auf die Erholungs-
funktion zu erwarten.
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Durch die Schaffung von Wegverbindungen für Fußgänger und Radfahrer
entlang des Holter Fleets, der Realisierung von öffentlichen Grünflächen
mit Aufenthaltsqualität sowie der Berücksichtigung bestehenden Baumbe-
standes wird dem besonderen Planungserfordernis aus dem FNP (Grün-
schraffur) Rechnung getragen.

b) Schutzgut Klima/Luft

Das Plangebiet befindet sich in einem Siedlungsbereich, der durch Wohn-
nutzungen  geprägt  ist.  Eine  Beeinträchtigung  kleinklimatischer  Verhält-
nisse oder bioklimatischer Wirkungsräume ist durch die Wohnbebauung
nur in geringem Maß zu erwarten.

c) Lärmimmissionen

Das Plangebiet ist dem Lärm ausgesetzt. Insbesondere von der Eisenbahn-
strecke Bremen–Hannover und der Güterstrecke Dreye–Sagehorn gehen
Lärmimmissionen aus. Hinzu kommt Straßenlärm vom östlich des Plange-
biets liegenden Ehlersdamm.

Die Straßen- und Schienenverkehrsbelastung im Planbereich wurde schall-
technisch untersucht (Bonk-Maire-Hoppmann, Garbsen, August 2005; er-
gänzt 24. Juni 2015).

Am Tage wird der Orientierungswert für WA-Gebiete im Freiflächenbereich
sowie im Bereich der überbaubaren Flächen eingehalten.

Demgegenüber errechnen sich für die Nachtzeit Summenpegel von 51,5
dB(A) bis 53 dB(A), sodass für alle schutzbedürftigen überbaubaren Flä-
chen aufgrund der Überschreitung des WA-Orientierungswerts passiver
Lärmschutz festgesetzt wird.

Für die Bemessung des passiven Lärmschutzes von Schlafräumen ist größ-
tenteils der Lärmpegelbereich IV zu beachten.

Zur Gewährleistung dieser Anforderungen wird im Bebauungsplan festge-
setzt, dass durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. dem
Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen sicherzustellen ist, dass in
Schlaf- und Kinderzimmern nachts der Mittelungspegel von 30 dB(A) bei
geschlossenem Fenster nicht überschritten wird. Dies ist durch bautechni-
sche Maßnahmen an den Fenstern zu gewährleisten. Tagsüber gilt, dass
durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen ist, dass
in den zu Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen der Mittelungspegel
von 35 dB(A) nicht überschritten wird. Die Festsetzungen zum Schallschutz
(textliche Festsetzung Nr. 5) stellen sicher, dass ein Wohnen und Schlafen
ohne Beeinträchtigungen durch Lärmimmissionen ermöglicht wird.

d) Schutzgut Boden und Wasser

Im Plangebiet wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt. Im Hauptteil
des Plangebiets liegt gewachsener Boden vor. Im östlichen Bereich des Plan-
gebiets wurden Auffüllungen in einem ehemaligen Entwässerungsgraben
untersucht. Die Bodenprobe wies keine erhöhten Schadstoffgehalte auf. Die
Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung wurden sämt-
lich unterschritten. Maßnahmen sind aufgrund der Untersuchungsergebnisse
nicht erforderlich (ifab – Ingenieurbüro für Altlasten und Bodenschutz, Bre-
men, März 2004).

Außerdem wurden Möglichkeiten der Abwasserbeseitigung (Niederschlags-
wasser und Schmutzwasser) sowie die verkehrlichen Erschließungsmög-
lichkeiten unter Berücksichtigung der erforderlichen Ausbauhöhen bzw.
Bodenbewegungen untersucht (Büro BPR, Mai 2013).

Als einziger Vorfluter für die Ableitung des Niederschlagswassers steht am
südlichen Rand des Plangebiets das Holter Fleet zur Verfügung. Die Ge-
wässersohle liegt etwa zwischen 2,80 und 3,00 m NN (Normalnull). Der
staugeregelte Wasserstand liegt bei 3,25 m NN. Eine Einleitung des Nie-
derschlagswassers in das Holter Fleet ist generell möglich.

Bei der Einleitung des Niederschlagswassers in das Fleet ist ein maximaler
Drosselabfluss von 10 l/s einzuhalten. Zur Rückhaltung der darüber hinaus-
gehenden Regenwasserabflüsse ist ein Stauvolumen von rd. 150 m³ erfor-
derlich.
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e) Geowissenschaftliche Informationen

Die natürlichen Geländehöhen im Planungsgebiet liegen etwa zwischen
3,80 m NN (am südlichen und westlichen Rand) und bei 4,20 m NN am
nördlichen und östlichen Rand. Die Asphaltoberkante am Ende der Scholener
Straße liegt bei 4,80 m NN.

Im Planungsgebiet liegen möglicherweise geringmächtige Auffüllungen vor,
die in der Regel aus Sanden bestehen.

Als  jüngste  geologische  Schicht  stehen  unter  einem  humosen  Sand
(= Mutterboden) Schluffe und Tone in Mächtigkeiten von 0,5 m bis 1,5 m,
maximal 2,0 m (Basis der Weichschichten bei 3,5 m NN bis 2,0 m NN) an,
die Torflagen beinhalten können. Wegen dieser Weichschichtenlagen muss
der Untergrund als setzungsempfindlich eingestuft werden.

Unter den holozänen Weichschichten folgen die Mittel- und Grobsande der
Weichsel- und Saale-Kaltzeit. Diese Wesersande bilden den oberen Grund-
wasserleiter. Ihre Basis wird in Tiefen ab - 25 m NN (= tiefer als 30 m unter
Geländeoberfläche [GOF]) durch die Lauenburger Schichten gebildet.

Entsprechend  der  jahreszeitlichen  Verhältnisse  treten  unterschiedliche
Grundwasserstandshöhen auf. Stichtagsmessungen (7. April 1976) ergaben
Grundwasserstände um 3,25 m NN (1,75 m bis 1,25 m unter GOF); Höchst-
stände sind bei 4,5 m NN (geländegleich bis 0,5 m unter GOF) zu erwar-
ten. Während Sondierarbeiten am 7. Dezember 2012 wurde ein Grundwas-
serspiegel in Ruhe bei 3,04 m NN eingemessen. Der mittlere Grundwasser-
stand liegt bei etwa 3,25 m NN.

Somit reichen die höchsten Grundwasserstände in das Gründungsniveau
hinein. Das Grundwasser fließt nach Norden.

Das Grundwasser ist nach DIN 4030 als „schwach betonangreifend“ einzu-
stufen (pH: 6,0 - 6,5; Gesamteisen: 10 - 25 mg/l; Chloride: 50 - 100 mg/l;
Sulfate: 40 - 120 mg/l; Magnesium: 5 - 20 mg/l; Calcium: 25 - 50 mg/l).

f) Artenschutz

Auch wenn durch den Bebauungsplan selbst keine Verbotstatbestände re-
alisiert werden (sondern erst durch konkrete Baumaßnahmen), so ist jedoch
die planerische Auseinandersetzung mit den Verboten des § 44 Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 5 Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich,
um mögliche artenschutzrechtliche Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und
eine spätere Vollzugsfähigkeit des Planes zu gewährleisten.

Aus diesem Grund wurden Gutachten über die zu berücksichtigenden Aus-
wirkungen auf geschützte Tiere (hier insbesondere europäische Vogelarten
und Fledermäuse) erstellt.

Die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange fand auf Grundlage
der vorhabenbedingten Kartierungen von Brutvögeln (Handke 2015) und
Fledermäusen (Tillmann 2015) statt. Die vollständigen Untersuchungen mit
detaillierten Angaben zu den durchgeführten Kartierungen (Zeitraum, Un-
tersuchungsraum,  methodische  Vorgehensweise,  Ergebnisse,  Bewertung)
liegen als Gutachten vor.

Aufgrund der Struktur des Baumbestands im Gebiet war vorab das Vor-
kommen von Fledermäusen anzunehmen. Da alle heimischen Fledermaus-
arten  im  Anhang  IV  der  FFH-Richtlinie  aufgeführt  und  damit  streng  zu
schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind, wurde für das
Schutzgut Fledermäuse ein fledermauskundlicher Fachbeitrag (Tillmann
2015) erarbeitet.

Im Ergebnis nimmt der Entwurf des Bebauungsplans auf die geschützten
Arten insofern Rücksicht, als dass mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten von Fledermäusen sowie Bäume mit Bruthöhlen oder Horsten in Be-
reichen liegen, die als „nicht überbaubare Grundstücksflächen“ festgesetzt
sind. Damit ist sichergestellt, dass die ökologische Funktion dieser Lebens-
stätten weiterhin erfüllt wird und die Verbotstatbestände nicht eintreten.

Andere Artengruppen wurden nicht untersucht. Die Flächen weisen keine
Habitatstrukturen auf, die auf das Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich
relevanter Tierarten hindeuten.
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g) Schutzgut Pflanzen

Im  Rahmen  des  Planverfahrens  wurde  eine  Baumkartierung  der  gemäß
Bremer  Baumschutzverordnung  geschützten  Bäume  vorgenommen.  Mit
der Bebauung und verkehrlichen Erschließung des Gebiets und dem Bau
von Wohnhäusern können von den geschützten Bäumen einzelne Bäume
(voraussichtlich zwei) nicht erhalten werden. Für diese werden entsprechend
den  Regelungen  der  Bremer  Baumschutzverordnung  Ersatzbäume  ge-
pflanzt.

h) Auswirkungen durch sonstige Umweltbelange

Die sonstigen Umweltbelange werden von der Planung nicht betroffen.
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen sind über die
Darstellungen unter Punkt a) bis f) hinaus nicht bekannt.

C) Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

Bei der Realisierung der Planung für die Wohnbebauung entstehen der Stadt-
gemeinde Bremen keine Kosten. Der Investor für die Reihenhausbebauung
übernimmt aufgrund eines abzuschließenden Erschließungsvertrags die Ver-
pflichtung, die Planung auf eigene Kosten zu verwirklichen. Dies umfasst
u. a. auch die Herstellung der sich im Geltungsbereich befindenden Ver-
kehrsflächen.

Nur wegen einer möglichen Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschlie-
ßen, dass der Stadtgemeinde Bremen Kosten entstehen könnten.

Sofern innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“, z. B.
eine Kindertagesstätte realisiert wird, entstehen der Stadtgemeinde Bre-
men hierfür gegebenenfalls Kosten.

Die dafür erforderlichen Mittel werden – soweit Dritte nicht zur vollständi-
gen Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können – entspre-
chend den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch genom-
men, über die die Stadtbürgerschaft im Rahmen der Haushaltsaufstellung
zu beschließen hat.

Aus der Veräußerung des städtischen Grundstücks sind nach Rechtskraft
des Bebauungsplans Einnahmen zu erwarten.

2. Genderprüfung

Das neue Baugebiet soll für Frauen, Männer und insbesondere Familien
gleichermaßen ein attraktiver Ort zum Wohnen werden. Innerhalb der Ge-
meinbedarfsfläche kann eine Einrichtung zur Kinderbetreuung realisiert
werden, die die Vereinbarkeit von Arbeiten und Familie verbessern würde.
Die Nutzungen richten sich gleichberechtigt an beide Geschlechter. Durch
das Vorhaben sind keine genderspezifischen Auswirkungen zu erwarten.
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